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~l/J 

der Abg. K t seI a, H 0 r n, VI e i k h art und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend Kraftfahrzeugsteuer für alte Motorräder. 

-,,--. -.~-' 

Anlässlich der Novellierung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes im J~hre 

1952 wurde seitens der Besitzer von einspurigen Kreftfah~eugen Besc~werde 

da~ber erhoben, dass bei der Besteuerung dieser Kraftfahrzeuge zum Unter

sohied von der Behandlung zweispuriger Kraftfahrzeuge daa Fabrikati0nsalter 

üb&rhauptkeine Bolle spielt. Die Besitzer alter Motorräder müssen daher 

die steuerents~rechend dem Hubraum z~len, während die Besitzer alter 
AutoB weniger Steuer zahlen als die Besitzer neuer Autos. 

130i den Beratungen des Gesetzes im Finanz- und Budgetausschuss . 'lVurde die 

Ansicht vertreten, dass erst die Erfahrungen mit der Einhebung der erhöhten 

Steuer die Notwendigkeit einer gleichen Behandlung für alte Motorräder 

wie fUr alte Autos ergeben kanne. Die Motorradfahrer weisen nun darauf hin, 

~as8 siu noch iDl/ller nicht in der Lage sind, die alten Maschinen duroh neue 

zu ersetzen, weil die Lieferzeiten der 5sterreichischen Werke für Motorräder 

noch immer ausserordentlich lang sind. 

Die gefertigten ~bgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

tür Finanzen die nachstehebde 

'RA n f :r a J! e t __ 

Ist der Herr Bundesminiat; er für Finanzen bereit, dem Hohen Haus mitzu-
r 

teilen,~b für die Einhebung der Krafbfahrzeugsteuer in Zukunft auch für 

Motorräder ebenso wie für die Autos das Jahr der Herstellung berücksich

tigt wird? -
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